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Muster 
 
 

Stiftungsgeschäft 
 

Der Unterzeichner / Die Unterzeichnerin / Die Unterzeichner 

....................................... 

errichtet / errichten hiermit die „................... (-Stiftung)”  

als Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in .............................. . 

 
Die Stiftung soll Rechtsfähigkeit erlangen; die nach § 80 BGB erforderliche 

Anerkennung wird eingeholt. 

 
Der Stifter / Die Stifterin / Die Stifter  stattet / statten die Stiftung mit einem 

Vermögen1 im Wert von insgesamt ................. Euro ( in Worten ......... Euro ) aus. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage zu § 3 Abs. 1 der Stiftungssatzung. 

 
Die Stiftung soll der ……….….. (Angabe zum Zweck, beispielsweise: Förderung der 

Familienmitglieder der Familie ) dienen. 

 
Der Stifter / Die Stifterin / Die Stifter gibt /geben der Stiftung die als Anlage 

beigefügte Satzung. Die Einzelheiten zum Zweck der Stiftung ergeben sich aus § 2 

dieser Satzung. 

 

 

 

.............................................       ................................................................... 

Ort, Datum     Unterschrift des Stifters / der Stifterin, 
      Unterschriften der Stifter2 

 
 
 
 

                                            
1 Ggf. aufgrund der Vermögensart genauere Angaben (z. B. Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien)  
2 Das Stiftungsgeschäft muss zu seiner Wirksamkeit eigenhändig unterzeichnet sein oder aber 

notariell beurkundet werden. 



Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport    Satzungsmuster Familienstiftung 
       des Landes Schleswig-Holstein 
       - Referat für Stiftungswesen -  
           - IV 36 -    -2- 

Stand: 01.01.2009 

 
 

Satzung 
der „...............” 

 
 

 

§ 1 
Name, Sitz und Rechtsform 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „........................................”. 
 
(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts (Familienstiftung). 
 
(3) Sie hat ihren Sitz in ............................ . 

 
 

§ 2 
Zweck 

 
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Familienmitglieder der Familie der Stif-

terin / des Stifters / der Stifter, deren - leiblichen - ehelichen - Abkömmlingen, 
ggf. nahen Verwandten sowie der zu ihrem Lebensumfeld gehörenden Personen. 

 
(2) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch …………………………………….. 

(beispielsweise:  - die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten 

• einer Schul- oder Berufsausbildung, 
• einer Eheschließung sowie Geburt eines Kindes, 
• des Lebensunterhaltes, wenn die oder der Betreffende ohne eigenes 

Verschulden in wirtschaftliche Not geraten ist, z. B. bei längerfristiger  
Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit 

      - die Zahlung von Erbschaftsteuern.  

 
(3) Mittel der Stiftung werden nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet. Den 

durch die Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung ein Rechtsanspruch 
auf Leistungen der Stiftung nicht zu. 

 
 

§ 3 
Vermögen, Geschäftsjahr 

 
(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus ................................... (Bankguthaben, 

Wertpapiere, unbebaute, bebaute Grundstücke, Sachvermögen) mit einem (ge-
schätzten) Wert/Zeitwert, festgestellt zum .................... . Eine genaue Aufstel-
lung über die der Stiftung gewidmeten Vermögenswerte ist als Anlage beigefügt. 

 
(2) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendun-

gen Dritter sind zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 
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(3) Rücklagen dürfen im Rahmen der Bestimmungen des Stiftungsgesetzes gebildet 
werden. Zustiftungen sind zulässig; der Stiftungsvorstand hat sie dem Stiftungs-
vermögen zuzuführen.  

 
(4) Niemand wird durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt. 
 
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfge-

schäftsjahr; es beginnt mit der Erteilung der Anerkennung und endet am 31. 
Dezember desselben Kalenderjahres. 

 
 

§ 4 
Organ(e) 

 
(1) Organ(e) der Stiftung sind 

a) der Stiftungsvorstand und 
b) der Familienrat (..???... falls nicht zutreffend, bitte streichen). 

 
(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ihnen 

können ihre notwendigen Auslagen, die durch ihre Tätigkeit für die Stiftung ent-
standen sind, ersetzt werden. Dieser Ersatz kann pauschaliert werden. Darüber 
hinaus dürfen den Mitgliedern der Stiftungsorgane keine Vermögensvorteile zuge-
wendet werden.  

 
 

§ 5 
Anzahl, Berufung, Berufungszeit und Abberufung der Mitglieder des 

Stiftungsvorstandes 
 
(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus …?... Personen (zutreffendes bitte ergänzen, 

genaue Anzahl oder Rahmenangabe: mindestens / höchstens). Die Amtszeit 
beträgt …?... Jahre (zutreffendes bitte ergänzen). Wiederwahl ist zulässig. Nach 
Ablauf seiner Amtszeit führt der amtierende Stiftungsvorstand die Geschäfte bis 
zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder fort.  

 
(2) Die Mitgliedschaft im Stiftungsvorstand endet, außer durch Ablauf der Amtszeit 

und im Todesfall, durch Niederlegung, die jederzeit zulässig ist, durch Abberufung 
aus wichtigem Grund sowie durch Ausscheiden aus dem Familienverband oder 
der Lebensgemeinschaft.  

 
(3) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsvorstandes aus seinem Amt aus, ergänzt sich 

der Stiftungsvorstand durch Zuwahl. Bis zur Ergänzung verringert sich die Anzahl 
der Mitglieder des Stiftungsvorstandes um die Anzahl der ausgeschiedenen Per-
sonen.  

 
(4) Mitglied im Stiftungsvorstand können alle natürlichen rechtsfähigen Personen 

werden, die dem Familienverband durch gesetzliche Regelung angehören. Es 
können auch Personen Mitglied im Stiftungsvorstand werden, die dem Familien-
verband aufgrund einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft angehören. Bei Aus-
scheiden aus dem Familienverband oder der Lebensgemeinschaft erlischt die 
Mitgliedschaft im Stiftungsvorstand automatisch. In diesen Fällen bestimmt der 
verbleibende Stiftungsvorstand ein neues Mitglied.  
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(5) Die Mitglieder des ersten Stiftungsvorstandes werden vom Stifter bestellt; ihm  

gehören an: 

a) .........................................., 
b) ........................................... . 

 
(6) Der Stiftungsvorstand wählt mit der Mehrheit seiner Mitglieder aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer seiner 
Amtszeit (oder alternativ: für ...?... Jahre; zutreffendes bitte festlegen). 

 
(7) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes können aus wichtigem Grund, auch auf 

Verlangen der für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde, von den übrigen 
Mitgliedern des Stiftungsvorstandes abberufen werden. Hierbei gilt eine nicht nur 
kurzfristige Erkrankung als wichtiger Grund. Das betroffene Mitglied ist von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen; ihm soll zuvor aber Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden. 

 
 

§ 6  
Aufgaben des Stiftungsvorstandes 

 
(1) Der Stiftungsvorstand hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des 

Stiftungszwecks zu sorgen. Er führt die Geschäfte der Stiftung. Seine Aufgabe ist 

insbesondere 

a) die gewissenhafte und sparsame Verwaltung des Stiftungsvermögens und der 
sonstigen Mittel, 

b) die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes, 
c) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des Stiftungsver-

mögens sowie über die dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendun-
gen Dritter, 

d) die Aufstellung der Jahresrechnung einschließlich einer Vermögensübersicht, 
e) der Nachweis über die Verwendung der Stiftungsmittel in Form eines Berichts 

über die Erfüllung des Stiftungszwecks. 
 
(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich mit 

mindestens …?... seiner Mitglieder (zutreffendes bitte ergänzen). Eines dieser 
Mitglieder muss der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des Stif-
tungsvorstandes sein. 

 
 

§ 7 
Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des 

Stiftungsvorstandes 
 
(1) Der Stiftungsvorstand wird nach Bedarf von seinem Vorsitzenden, bei seiner Ver-

hinderung von seinem stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich unter Bezeich-
nung der einzelnen Punkte der Tagesordnung, mindestens jedoch einmal im 
Kalenderjahr einberufen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens …?.... Tage (zutref-
fendes bitte ergänzen); sie kann im Einvernehmen aller Mitglieder des Stiftungs-
vorstandes verkürzt werden. Der Stiftungsvorstand ist auch einzuberufen, wenn 
es …?... Mitglied/Mitglieder (Anzahl?, zutreffendes bitte ergänzen) unter Angabe 
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des Beratungspunktes verlangt/ verlangen.  
 
(2) Der Stiftungsvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglie-

der (ggf. andere Anzahl festlegen) anwesend ist. 
 
(3) Der Stiftungsvorstand beschließt, außer in den Fällen des § 5 Abs. 4 und der §§ 

12 und 13, mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Der Stiftungsvorstand 
kann auf Verlangen des jeweiligen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung des 
stellvertretenden Vorsitzenden, einen Beschluss auch im schriftlichen oder tele-
fonischen Verfahren sowie per Telefax oder email fassen (Umlaufverfahren). Der  

 
Beschluss wird nur wirksam, wenn alle Mitglieder des Stiftungsvorstandes der 
Durchführung des Umlaufverfahrens und dem Beschlussvorschlag zugestimmt 
haben. Bei schriftlichen Abstimmungen gilt Schweigen innerhalb von ..?.. Wochen 
(zutreffende Anzahl bitte ergänzen) seit Aufforderung zur Abstimmung als Ableh-
nung. 

 
(4) Über die in den Sitzungen des Stiftungsvorstandes gefassten Beschlüsse ist eine 

Niederschrift zu fertigen. Sie ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mit-
glied zu unterschreiben. Alle Beschlüsse des Stiftungsvorstandes sind zu sammeln 
und während des Bestehens der Stiftung aufzubewahren. 

 
 

§ 8 
Anzahl, Berufung, Berufungszeit und Abberufung der Mitglieder des 

Familienrates 
 
(1) Der Familienrat besteht aus …?... Mitgliedern (zutreffendes bitte ergänzen). Er 

wird für die Dauer von …?... Jahren (zutreffendes bitte ergänzen) gewählt. Wie-
derwahl ist zulässig. Nach Ablauf seiner Amtszeit führt der amtierende 
Familienrat die Geschäfte bis zur Wahl des neuen Familienrates fort. Der erste 
Familienrat  
wird vom Stifter bestellt; ihn bilden 

a)................................. 
b)................................. 
c)................................. 
d)................................. . 

 

(2) Mitglied des Familienrates kann jede natürliche geschäftsfähige und volljährige 
Person werden, die dem Familienverband oder der Lebensgemeinschaft angehört.  

 
(3) Der Familienrat wählt mit der Mehrheit seiner Mitglieder aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer seiner Amts-
zeit. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende dürfen nicht zugleich 
Mitglieder des Stiftungsvorstandes sein. 

 
(4) Ein Mitglied des Familienrates kann aus wichtigem Grund, auch auf Verlangen der 

für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde, vom Familienrat abberufen werden. 
Der Beschluss bedarf der Einstimmigkeit (ggf. andere Beschlussmehrheit festle-
gen). Das betreffende Mitglied ist dabei von der Stimmabgabe ausgeschlossen, 
ihm soll zuvor aber Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden. 

 
(5) Scheidet ein Mitglied des Familienrates vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt 

aus, so ergänzt sich der Familienrat für den Rest der Amtszeit durch Zuwahl. Bis 
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zur Ergänzung verringert sich die Anzahl der Mitglieder des Familienrates um die 
Anzahl der ausgeschiedenen Personen.  

§ 9 
Aufgaben des Familienrates 

 
(1) Der Familienrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und ins-

besondere darauf zu achten, dass der Vorstand für die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszwecks sorgt. 
 

(2) Der Familienrat ist ferner zuständig für  

a) ............. 
b) ............. 
c) ............. 

(ergänzen um Aufgaben, die dem Familienrat vorbehalten bleiben sollen) 
 

Weitere Rechte des Familienrates nach anderen Bestimmungen dieser Satzung 
bleiben unberührt.  

 
 

§ 10 
Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Familienrates 

 
(1) Der Familienrat wird von seinem Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von sei-

nem stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich unter Bezeichnung der einzelnen 
Punkte der Tagesordnung mindestens …?... (wie oft?, zutreffendes bitte 
ergänzen) im Kalenderjahr, einberufen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens …?... 
Tage (zutreffendes bitte ergänzen); sie kann im Einvernehmen aller Mitglieder 
verkürzt werden. Der Familienrat ist auch einzuberufen, wenn es ...???... 
Mitglied/Mitglieder (zutreffendes bitte ergänzen) des Familienrates oder der 
Stiftungsvorstand unter Angabe des Beratungspunktes verlangt / verlangen.  

 
(2) Der Familienrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte (mindestens 2/3, ¾) 

seiner Mitglieder anwesend ist (sind). 
 
(3) Der Familienrat beschließt, außer in den Fällen des § 8 Abs. 2 und der §§ 12 und 

13, mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Der Familienrat kann auf Ver-
langen des jeweiligen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung des stellvertretenden 
Vorsitzenden, einen Beschluss auch im schriftlichen oder telefonischen Verfahren 
sowie per Telefax oder email fassen (Umlaufverfahren). Der Beschluss wird nur 
wirksam, wenn alle Mitglieder des Familienrates der Durchführung des Umlaufver-
fahrens und dem Beschlussvorschlag zugestimmt haben. Bei schriftlichen Abstim-
mungen gilt Schweigen innerhalb von ..?.. Wochen (zutreffende Anzahl bitte er-
gänzen) seit Aufforderung zur Abstimmung als Ablehnung. 

 
(4) Über die in den Sitzungen des Familienrates gefassten Beschlüsse ist eine Nieder-

schrift zu fertigen. Sie ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu 
unterschreiben. Alle Beschlüsse des Familienrates sind zu sammeln und während 
des Bestehens der Stiftung aufzubewahren. 
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§ 11 
Beirat 

 
Der Familienrat kann einen Beirat berufen, der die Organe der Stiftung berät. Das 
Nähere regelt eine vom Familienrat zu erlassende Geschäftsordnung des Beirates. 

§ 12 
Satzungsänderung 

 
(1) Die Änderung der Satzung ist zulässig, wenn  

1. der Stiftungszweck und die Gestaltung der Stiftung nicht oder nur unwesentlich  
verändert werden oder 

2. dies wegen einer wesentlichen Veränderung gegenüber den im Zeitpunkt der 
Entstehung der Stiftung bestehenden Verhältnissen angebracht ist. 

 
(2) Beschlüsse über eine Satzungsänderung bedürfen der Zustimmung aller 

Mitglieder des Stiftungsvorstandes (ggf. andere Mehrheit ergänzen; z. B.: und 
von mindestens 2/3 (3/4) der Mitglieder des Familienrates) sowie der 
Genehmigung der für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde. 

 
 

§ 13 
Umwandlung, Zusammenlegung, Auflösung 

 
(1) Der Stiftungszweck kann geändert werden, wenn die der Stiftung gesetzte Auf-

gabe weggefallen ist oder in absehbarer Zeit wegfallen wird (Umwandlung). 
 
(2) Die Stiftung kann  

a) einer anderen Stiftung mit deren Zustimmung zugelegt oder 
b) mit einer anderen zu einer neuen Stiftung zusammengelegt oder 
c) aufgelöst  

werden, wenn dies wegen einer wesentlichen Veränderung gegenüber den im 
Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung bestehenden Verhältnissen angebracht ist, 
insbesondere wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks nur noch auf diesem Weg 
ganz oder teilweise fortgesetzt werden kann. 

 
(3) Die Stiftung kann wegen einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse insbe 

sondere dann aufgelöst werden, wenn 

a) über zehn Jahre (es kann auch eine andere Frist festgelegt werden) lang keine 
Leistungen erbracht worden sind oder  

b) der Stiftungszweck auf unabsehbare Zeit nicht erfüllt werden kann. 
 
(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist die Zustimmung aller Mitglieder des Stif-

tungsvorstandes und des Familienrates sowie die Genehmigung der für die Stif-
tungsaufsicht zuständigen Behörde erforderlich. Zu Lebzeiten des Stifters / der 
Stifterin / der Stifter ist für Beschlüsse nach Absatz 2 und 3 auch dessen / deren 
Zustimmung einzuholen. 
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§ 14 
Vermögensanfall 

 
Im Fall der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das Vermögen an …............ . 

 
____________________________ 
Ort, Datum 
       _______________________________________ 
       Unterschrift der Stifterin / des Stifters / der Stifter 
 
Anmerkung:  

1. Eine Familienstiftung, deren Zweck darauf gerichtet ist, ausschließlich oder 
überwiegend das Wohl einer oder mehrerer Familien zu fördern, kann nach den 
Bestimmungen der Abgabenordnung nicht steuerbegünstigt sein, d. h., die 
Geschäftstätigkeit der Stiftung unterliegt der Steuerpflicht.  

 
2. Der Erbschaftsteuer unterliegt auch das Vermögen einer Stiftung, die wesentlich im 

Interesse einer Familie oder bestimmter Familien errichtet worden ist, in 
Zeitabständen von je 30 Jahren seit dem Zeitpunkt des ersten Übergangs von 
Vermögen auf die Stiftung (Erbersatzsteuer). Zur Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer 
bei Errichtung der Stiftung vgl. „Informationen zur Errichtung einer Stiftung – 
Abschnitt I c)“. 

 
3. Für die Stifterin / den Stifter / die Stifter entstehen durch die Stiftungserrichtung 

ebenfalls Steuerpflichten aufgrund der fehlenden Steuerbegünstigung der Familien-
stiftung. 

 
4. Für das Verwaltungsverfahren zur Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Familien-

stiftung werden Verwaltungsgebühren zwischen erhoben. Diese betragen 200 Euro 
bis 7.500 Euro [Tarifstelle 23.2 des Allgemeinen Gebührentarifs der Landesverord-
nung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383)]. 
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